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Gesezesentwurf über die Organi sazion der öffentlichen Bil¬
dungsanstalten.

- (Fortsezung.)

Zweiter Abschnitt. Organisazion der Schulbehörden.
§. 12. Die oberste Leitung und Beaufsichtigung der öffentlichen

und Privatbildungöanstalten des Kantons liegt der Erziehungsdirek-
zion ob.

§. 13. Zu dieser Beaufsichtigung, so wie zur Vermittlung aller
Schulangclegenheitcn zwischen dcr Erziehungsdirckzion und den einzelnen

Schulen und Anstalten wcrdcn 4—6 Schulinspektorcn bestellt.
§ Ii.. Für die spezielle Beaufsichtigung unv Administrazion

der öffentlichen Schulen in den einzelnen Gemeinden und Bezirken
werden folgende Behörden bestellt:

1) für die Primarschulen wenigstens in jeder Einwohnergcmcinve
eine Primarschulkommission von 5—9 Mitgliedern, gewählt von
der Einwohncrgemeinde;

2) für jede Bezirksschule eine Bczirksschulkommission von wenigstens
5 Mitgliedern, gewählt einerseits von den beitragenden Gemeindeoder

Bezirksbehörde», oder, wo diese nicht betheiligt sind, von
dcn betheiligten Privaten, andrerseits von der Erziehungsdirckzion.

Dcn Präfiventen bezeichnet die ErziehungSvirekzion ; be-

stehnde Verträge vorbehalten ;

3) für die beiden Kanlomsschulen eine Kantonsschulkommission von
5—8 Mitgliedern. Mvählt von der ErziehungSbirckzion. Der
Regierungsrath ist überdieß befugt, besondere Aufsichtskommis-
siotten amtsbczirkSwcise zu organisiren.
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§. 15. Sämmtliche Lehrer eines Progynasiums und einer Kan>

tonSschnle bilden eine Lehrerversammlung. Dieselbe wählt einen
Präsidenten, welcher den Titel Vorsteher führt, und dessen Bestätigung der
ErzichungSdirekzion vorbehalten bleibt. Der Gewählte ist zur
Annahme verpflichtet. Die Amtsdaucr der Vorsteher ist 4 Zahre, nach
Ablauf derselben sie jedoch wieder wählbar sind.

8. 16. Die Obliegenheiten der Schulbehörden wird der
Regierungsrath bestimme«.

Dritter Abschnitt. AllgemeineBestimmungen.
§. .7. Der Unterricht in den öffentlichen Bildungsanstalten

soll nach einem den verschiedenen Allers- und Bildungsstufen den
Anforderungen des Lebens und der Wissenschaft entsprechenden, für
jede Klasse derselben gemeinsamen obligatorischen Plan ertheilt werden,
welchem die anzuwendenden ebenfalls obligatorischen Lehrmittel
entsprechen sollen.

§. 18. Plan und Lehrmittel sür die Primär- und Mittelschulen
bestimmt unter Mitwirkung der verfassungsmäßigen Vorberathungs-
behörde die ErzichungSdirekzion, unter Genehmigung des RcgierungS-
ratheS.

Betreffend die Hochschule bleibt eS bei den Bestimmungen des
Hochschulgesezes.

8. 19. Die Eltern oder deren Stellvetretcr sind verpflichtet,
ihren Kindern und Pflcgbcfohlenen den Grad von Unterricht zu Theil
werden zu lassen, der in einer guten Primarschule erhältlich ist.

8. 29. Wer seine Kinder oder Pflegbefohlenen im schulpflichtigen

Alter nicht in einer öffenllichen Schule unterrichten lassen will,
hat sein Vorhaben der Ortsschulkommission zu Händen deS Schuiin-
spektors des Bezirks anzuzeigen.

Dcr Schulinspektor wirb untersuchen, ob der Unterricht, der
solchen Kindern außer einer öffentlichen Schule zu Theil werden soll,
der Vorschrift des §. i> genüge und nur, wo dieß der Fall, die
Erlaubnis? zu ertheilen.

Wer ohne Erlaubuiß schulpflichtige Kinder nicht in eine öffentliche

Schule schikt, soll nach den Bestimmungen des Primarschulge-
sezes über die Handhabung des Schulbesuchs bestraft werden.

8- 2t. Die Ertheilung von Privatunterricht, so wie die

Errichtung von Pensionatcn zum Zweke des Unterrichts und der Erziehung

ist nur mit Bewilligung der ErzichungSdirekzion, nach Einvernahme

des Schulinspcktvrs des Bezirks erlaubt.
Die nähern Bestimmungen darüber enthält daS Gesez über den

Privatunterricht.
8. 22. Um jedem bildungsfähigen Kinde den nothwcndigen

Unterricht zugänglich zu machen, ist jedenfalls dafür zu sorgen, daS

notorisch Armen der Schulbesuch unentgeldlich möglich sei.

Auch sollen für dürftige Primarschüler, die sich durch gute
Anlagen, Fleiß und Betragen auszeichnen, au den verschiedenen Mittel-
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schulen Freistellen errichtet werden, so wie solche junge Leute ebenfalls
bei Vertheilung der bestehenden Mußhafen und jurassischen Stipendien
gebührend berükstchtigt werden sollen.

§. 23. Der Staat unterstüzt je nach Umständen außer den

öffentlichen Schulanstalten auch anderweitige Bestrebungen zur
Beförderung allgemeiner Volksbildung, wie Fortbildungsschulen, Kleinkinderschulen

Volks- und Schulbibliotheken, Gesang- und Turnvereine,
Waffenübungen der Jugend.

8. 24. Ebenso unterstüzt er durch einen angemessenen Zuschuß
die Erweiterung der bereits bestehenden Schullehrerkasse.

Jeder Lehrer an einer öffentlichen Schule im Kanton ist gehalten,
sich bei dieser Kasse zu bethciligen, so weit es die Statuten derselben
zugeben.

Bis zur genügenden Kräftigung derselben und dem Beitritt aller
Lehrer werden die bisherigen Leibgedinge und außerordentlichen Un-
terstüznngen fortentrichtet.

8. 25. Die Besoldungen dcr Lehrer sollen vierteljährlich
ausgerichtet werden.

Der Wittwe und dcn Kindern eines verstorbenen Lehrers an eincr
öffentlichen Schule wird die Besoldung nebst allfälligen Nnzungen »och
sür drei Monate nach dessen Tode ausgerichtet, jeeoch mit dcr
Verpflichtung, den Stellvertreter zu entschädigen.

8. 26. Der Staat wird junge Leute, welche sich dazu eignen
und dem Lehrerberuf sich widmen wollen, möglichst erleichtern und
aufmuntern.

8. 27. Wer an einer Primarschule deS Kantons Bern lehren
will, muß im Besize eines im Kanton nach wohlbestandener Prüfung

erhaltenen Patents sein.
An den Mittelschulen kann jedoch ein fonitigcr Nachweis über

unzweifelhafte Befähigung einstweilen genügen.
In Zukunft sollen auch Patentprüfungen für Mittelschullehrer

eingeführt werden.
8- 28. Weitere Bestimmungen, namentlich über die Unterrichts-

gegcnstänvc, die Zahl und den Umfang der BilvungSanstalten dcn

Unterhalt derselben die Schulpflichtigkeit und Handhabung des
Schulbesuchs, über Schulzeil, die Ferie» nnd die Prüfungen; über
die Bildung, Anstellung, Entlassung und die Besoldungöverhällnissc,
sowie die Pflichte» uud Rcchte der Lehrer werden betreffende Svezial-
gcseze und Verordnungen vorbehalten.

Der Regicrungsrath wird dafür sorgen, daß die daherigen
Vorlagen, so wie alle zur Durchführung der in diescm Gesczc enthaltenen
Gruudsäze »othwendigen Anordnungen mit aller Beförderung
gemacht werden.

—


	Gesetzesentwurf über die Organisazion der öffentlichen Bildungsanstalten

